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Liebe Kunden, Kollegen und Partner,

Für Unternehmen, Behörden, Hochschulen und Veranstalter:
hitze, dürre, unwett er, Pandemie aber auch die veränderung der politi schen lage, die unterbrechung von 
lieferkett en und viele andere Ereignisse sowie gesellschaft liche veränderungen zeigen, wie wichti g die 
vorbereitung auf krisen ist. Mangelende vorbereitungen können in krisen oft  nicht kompensiert werden 
und verursachen unmitt elbar materielle als auch monetäre Schäden. Zudem kommt es zu Imageschäden, 
deren ausmaße nicht zu beziff ern sind.
damit die richti gen organisati onsstrukturen und die richti gen arbeitsmitt el zur verfügung stehen, empfehle 
ich Ihnen unsere Seminare „Notf all- und Krisenmanagement für kleine und mitt elgroße Unternehmen“ 
bzw. „Notf all- und Krisenmanagement an Hochschulen“. unabhängig vom Systemstatus Ihrer Behörde 
oder Ihres unternehmens werden Mitarbeitende, welche die übergreifende koordinati on des 
krisenmanagements übernehmen, im Seminar „KRITIS-Beauft ragter“ weitergehend geschult und auf ihre 
Aufgaben vorbereitet.

Für Gemeinden und Städte:
Was müssen und sollten verantwortungsträger in kommunen über ihre (Betreiber-)Pfl ichten hinsichtlich 
Bürgerhäusern, kulturstätt en aber auch die nutzung von turnhallen für Entlassfeiern und 
Schulauff ührungen oder foyers für veranstaltungen wissen? Im Seminar „Umsetzung der 
Versammlungsstätt enverordnung für Führungskräft e“ bieten wir eine kompakte aufb ereitung der 
wichti gsten Pfl ichten und lösungsvarianten an.

voRWoRt
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findet bei Ihnen eine mitt elgroße veranstaltung oder gar eine großveranstaltung statt ? um Ihren 
Mitarbeitenden (v.a. ordnungsbehörde, kulturamt, Bauaufsicht) einen Überblick über die notwendige 
Sicherheitskonzepti on und relevanten Rechtsnormen zu verschaff en, empfehle ich Ihnen das Seminar 
„Sicherheit bei Großveranstaltungen“. Vor allem für Mitarbeitende, welchen Prüfaufgaben zukommen, 
eignet sich als verti efung das Seminar „Sicherheitskonzepte erstellen nach § 43 MVStätt VO“.

oft  werden die pfl ichti gen kontrollen von Spielplätzen nicht entsprechend den vorgaben durchgeführt. 
Im „Seminar visuelle Routi ne-Inspekti onen für Spielplätze und Spielgeräte“ lernen die kontrolleure Ihrer 
gemeinde die notwendigen vorgaben und vorgehensweisen kennen, um Ihrer Betreiberpfl icht hinsichtlich 
der wöchentlichen Kontrolle nachzukommen.

kommen Sie auch Ihren Pfl ichten nach, indem Sie mindestens jährlich die Sicherheits- und 
Betriebsvorschrift en unterweisen. nutzen Sie hierfür gerne unsere Wiederholungsunterweisungen oder 
kommen Sie für individualisierte Unterweisungen auf uns zu. 

Ihr olaf Jastrab

fachplaner und leiter für Besuchersicherheit
(th köln)

Über den Deutschen Expertenrat Besuchersicherheit (DEB): 

Um die Sicherheit der Besucher bei Veranstaltungen aller Art geht es im 
gemeinnützigen verein „deutscher Expertenrat Besuchersicherheit (dEB)“.

vom Eventveranstalter unterschiedlicher größenordnungen über die feuerwehr 
bis hin zum Sanitätswesen – aus nahezu allen Bereichen kommen die Mitglieder des dEB. 
neben den ordentlichen Mitgliedern können auch Betreiber von Eventlocati ons, theater, Museen, 
universitäten und Bildungseinrichtungen als fördermitglieder beitreten. 
gleiches gilt für vereine, verbände, hochschulen, Bildungs- und forschungseinrichtungen als assoziierte 
Mitglieder. So ist der dEB breit aufgestellt und agiert neutral, branchenübergreifend und unabhängig. 

um die Besuchersicherheit zu verbessern, sollen Wissenschaft  und forschung genauso gefördert werden 
wie der austausch, die anwendung und die Bildung. der dEB beschäft igt sich mit aktuellen und 
grundsätzlichen Problemstellungen aus der veranstaltungsbranche. Zudem setzt sich der dEB für eine 
beschleunigte verbreitung neuer forschungsergebnisse und damit verbunden für eine Erhöhung der 
Anwendungen ein. 

für Rückfragen:      Weitere Informati onen unter:
info@expertenrat-besuchersicherheit.de   www.expertenrat-besuchersicherheit.de
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unSER BERatungSangEBot

Veranstaltungssicherheit • Brandschutz • 
Arbeitssicherheit • 

Notfall- & Krisenmanagement • Evakuierung

ARBEITSSICHERHEIT | VERANSTALTUNGSSICHERHEIT | BESUCHERSICHERHEIT
BRANDSCHUTZ | EVAKUIERUNG | ERSTE HILFE

Beratungs- und Planungsgesellschaft  Jastrob
Sachverständigen- u. gutachterbüro • Sicherheitskonzepte • audits
www.bpg-jastrob.de

Technische Unternehmensberatung Jastrob
vermitt lung von dozenten, Experten und keynote Speakern
www.jastrob.de

A.V.B.-Akademie
off ene und individuelle Seminare - in Präsenzform, Inhouse oder als digitale 
formate
www.avb-akademie.de

Deutscher Expertenrat Besuchersicherheit
Wir sind Mitglied im dEB und unterstützen die fortentwicklung der 
Besuchersicherheit in Deutschland
www.expertenrat-besuchersicherheit.de
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SEMInaRtERMInE 2024

dIE WIchtIgStEn SEMInaRtERMInE IM ÜBERBlIck

veranstaltungsleitung – Zerti fi zierte unterwiesene Person (ZuP)

Präsenz-Seminare 2024
11.04. bis 12.04.2024 Berlin
09.09. bis 10.09.2024 Berlin

Online-Seminare 2024
09.01. bis 10.01.2024
20.03. bis 21.03.2024
10.06. bis 11.06.2024
08.08. bis 09.08.2024
14.10. bis 15.10.2024
16.12. bis 17.12.2024

Sachkundige aufsichtsperson in versammlungsstätt en (technik und aufsicht)

Präsenz-Seminare 2024
05.02. bis 07.02.2024 Berlin
15.07. bis 17.07.2024 Berlin
09.10. bis 11.10.2024 Berlin

Online-Seminare 2024
11.03. bis 13.03.2024
13.05. bis 15.05.2024
29.07. bis 31.07.2024
23.09. bis 25.09.2024
04.11. bis 06.11.2024

Jährliche Wiederholungsunterweisung

Präsenz-Seminare 2024
29.05.2024 Berlin
04.09.2024 Rheinberg
07.11.2024 Höchstadt an der Aisch
02.12.2024 Bad Honnef
04.12.2024 Berlin

Online-Seminare 2024
01.02.2024
19.04.2024
04.07.2024
02.09.2024
08.11.2024
20.12.2024
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die wichti gsten Seminartermine im Überblick

Sicherheit bei großveranstaltungen im freien – grundlagen

Online-Seminare 2024
26. bis 27.02.2024
13. bis 14.08.2024

Sicherheitskonzepte erstellen nach § 43 MvStätt vo

Online-Seminare 2024
18. bis 19.03.2024
11. bis 12.09.2024

arbeitssicherheit  für führungskräft e

Online-Seminare 2024
22.04.2024
12.08.2024

umsetzung der versammlungsstätt enverordnung für führungskräft e

Präsenz-Seminare 2024
22.02.2024 Berlin
17.05.2024 Berlin
28.10.2024 Berlin

Online-Seminare 2024
25.03.2024
07.06.2024
02.12.2024

kRItIS-Beauft ragter 
Beauft ragter für den Schutz kriti scher Infrastrukturen in unternehmen und verwaltungen

Online-Seminare 2024
27. bis 28.03.2024
03. bis 04.09.2024

Befä higte Person zur visuellen Prü fung  von Sportgerä ten und Sportstä tt en

Online-Seminare 2024
15.03.2024
01.10.2024

kompaktseminar „Event- und veranstaltungsrecht“

Online-Seminare 2024
25.04.2024
26.09.2024
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die wichti gsten Seminartermine im Überblick

Brandschutz- und Evakuierungshelfer

Präsenz-Seminare 2024
03.06.2024 Berlin

konfl ikt- und kommunikati onstraining

Präsenz-Seminare 2024
16.10.2024 Berlin

Online-Seminare 2024
22.05.2024

koordinator fü r fremdfi rmen

Online-Seminare 2024
29.02. bis 01.03.2024
22.07. bis 23.07.2024

notf alll- und krisenmanagement an hochschulen

Online-Seminare 2024
26.03.2024
29.08.2024

notf all- und krisenmanagement kMu

Online-Seminare 2024
04.06.2024
31.10.2024

Brandschutz in historischen gebä uden

Online-Seminare 2024
27.05.2024
21.11.2024

visuelle Routi ne-Inspekti on Spielplä tze und Spielgerä te

Online-Seminare 2024
14.03.2024
30.09.2024



www.AVB-Akademie.de

10

nEuIgkEItEn auS dER untERnEhMEnSgRuPPE 
JaStRoB

vIRtuEllES lERnEn BEQuEM von Zu hauSE!

Wir bieten unsere Seminare ebenfalls als online-kurse an. Über unseren prakti schen online-kurskalender 
fi nden Sie alle Informati onen und Buchungsopti onen unter: www.avb-akademie.de

gerne richten wir auch individuelle virtuelle kurse zu Ihrem terminwunsch nur für Ihr unternehmen ein.

Buchen und verwalten Sie Ihre Seminare bequem und rund um die uhr selbst im teilnehmerportal. 
verwalten Sie bequem Ihre firmen- und Privatbuchungen.
Skripte, checklisten, Zerti fi kate und Bescheinigungen können Sie jederzeit downloaden.

natürlich stehen wir Ihnen darüber hinaus auch persönlich zur verfügung!

Wenn Sie eigene themen für online-Seminare oder anregungen für Änderungen bei den Inhalten haben, 
sprechen Sie uns gerne an.

Seit Mitt e des Jahres 2023 nutzen wir ZooM, um eine stabile verbindung in den virtuellen Seminarraum 
bieten zu können, um eine lernumgebung zu schaff en, in welcher Sie sich entspannt auf die Inhalte 
konzentrieren können.

Zudem ermöglicht auch ZooM eine rein browserbasierte Seminarteilnahme ohne den download von 
add-ons o.ä., sodass auch unternehmensspezifi sche Sicherheitseinstellungen und firewalls keine 
Hindernisse darstellen.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie technische fragen haben!

Von zu Hause, aus dem Büro oder von unterwegs aus
Keine Reisezeiten
Keine Reisekosten
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vERanStaltungSSIchERhEIt • BRandSchutZ • aRBEItSSIchERhEIt 
notfall- & kRISEnManagEMEnt • EvakuIERung

olaf Jastrob und sein team stehen für jahrelange Erfahrung im Bereich der arbeits-, veranstaltungs- sowie
Besuchersicherheit und betreuen neben opernhäusern und theatern verschiedenste versammlungsstätt en
- angefangen vom Bürgerhaus über hotels, clubs bis hin zu freizeitparks, fußballstadien und 
kongresszentren von daX-unternehmen. Ebenso begleiten geschäft sführer olaf Jastrob und sein 
interdisziplinäres team Stadtf este, Jahrmärkte, mehrtägige open-air-Music-festi vals oder 
Sportgroßveranstaltungen mit bis zu sechsstelligen Besucherzahlen.

Wir unterstützen Sie in allen Phasen, um Ihre veranstaltungen und Ihren Regelbetrieb sicher zu gestalten.
ob temporäre veranstaltung, versammlungsstätt e, Sportstadion oder freizeitpark - die BPg Jastrob 
analysiert transdisziplinär Ihre organisati on und abläufe hinsichtlich sämtlicher Sicherheitsaspekte. das 
Portf olio umfasst gesetzlich und berufsgenossenschaft lich geforderte gefährdungsbeurteilungen, 
hochwerti ge auditi erungen, ressortübergreifende Sicherheitskonzepte, die Installati on von 
arbeitsschutzmanagementsystemen, Stellungnahmen zu existi erenden Maßnahmen sowie die ausbildung, 
Betreuung, geschäft sführung und fachspezifi sche unterstützung von (krisen-)Stäben u.v.m..

unser team aus Ingenieuren, erfahrenen veranstaltungsmeistern, führungskräft en aus der 
gefahrenabwehr, Psychologen und weiteren unterstützt Sie dabei, Ihren Betrieb und Ihre Events 
erfolgreich, sicher und rechtskonform durchzuführen.

Beratungs- und Planungsgesellschaft  Jastrob
www.bpg-jastrob.de

Informati onen zur Planungs- und Beratungsgesellschaft  Jastrob
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SEMInaRE I lEItung und aufSIcht In vERSaMMlungSStÄttEn

vERanStaltungSlEItung - ZERtIfIZIERtE untERWIESEnE PERSon (ZuP)

ZIELGRUPPEN

• Betreiber, Veranstalter und Agenturen
• Betreiber, veranstalter und von ihnen beauft ragte Stellvertreter

(veranstaltungsleitung nach MvStätt vo § 38)

ZIELE / INHALTE

Mit der Muster-versammlungsstätt enverordnung (MvStätt vo) bzw. dem entsprechenden landesrecht und 
den unfallverhütungsvorschrift en dguv-v17 werden erhöhte anforderungen an die Betreiber, das 
aufsichtf ührende Personal in versammlungsstätt en und an die veranstalter gestellt. die Sicherheit der 
gäste und Beschäft igten hat höchste Priorität. das fordert mehr Eigenverantwortung von Betreibern und 
veranstaltern. die teilnehmer werden in die lage versetzt, bei veranstaltungen ihren Pfl ichten als Betreiber, 
veranstalter bzw. beauft ragte veranstaltungsleitung nachzukommen.

nach § 38 abs. 2 MvStätt vo bzw. dem entsprechenden landesrecht
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11.04. bis 12.04.2024 Berlin
09.09. bis 10.09.2024 Berlin

09.01. bis 10.01.2024
20.03. bis 21.03.2024
10.06. bis 11.06.2024

08.08. bis 09.08.2024
14.10. bis 15.10.2024
16.12. bis 17.12.2024

640,- Euro  Euro pro Person = 761,60 Euro (inkl. MwSt.)

540,- Euro pro Person = 642,60 Euro (inkl. MwSt.)

Preis Präsenz-Seminar:

Preis Online Seminar: 

veranstaltungsleitung - Zerti fi zierte unterwiesene Person (ZuP)

Während des Seminars werden folgende Themen behandelt:

Rechtsgrundlagen der veranstaltungssicherheit

(arbeitsschutzgesetz, haft ung und Schadenersatz, verkehrssicherungspfl ichten)

Wichti ge Betriebsvorschrift en aus Muster-versammlungsstätt enverordnung und

unfallverhütungsvorschrift en (dguv-v1, dguv-v17)

leitung und aufsicht bei veranstaltungen, delegati on von Betreiberpfl ichten

Schlüsselqualifi kati onen der veranstaltungsleitung

Aufgaben der Veranstaltungsleitung

Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen für veranstaltungstechnik

ordnungsdienst und Sanitätsdienst

diskussion von Praxisbeispielen aus dem arbeitsalltag der teilnehmer

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Im anschluss an die Schulung (lernerfolgskontrolle), wird ein Zerti fi kat an die teilnehmer ausgehändigt.

Präsenz-Seminare:

Online-Seminare:

2 SeminartageDauer:

mind. 12, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:
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SEMInaRE I lEItung und aufSIcht In vERSaMMlungSStÄttEn

SaP - SachkundIgE aufSIchtSPERSon (tEchnIk und aufSIcht) 
In vERSaMMlungSStÄttEn

ZIELGRUPPEN

• Betreiber, Veranstalter und Agenturen
• Personen mit aufsichtf ührenden aufgaben in einer veranstaltung

(verantwortliche für veranstaltungstechnik nach MvStätt vo § 40 (5), leitung und aufsicht nach 
dguv-v17)

ZIELE / INHALTE

Mit der Muster-versammlungsstätt enverordnung (MvStätt vo) bzw. dem entsprechenden landesrecht  und 
den unfallverhütungsvorschrift en (dguv-v17) werden erhöhte anforderungen an die Betreiber, das auf-
sichtf ührende Personal in versammlungsstätt en und an die veranstalter gestellt. die Sicherheit der gäste 
und Beschäft igten hat höchste Priorität. das fordert mehr Eigenverantwortung von Betreibern und veran-
staltern. die teilnehmer werden in die lage versetzt, in Zusammenarbeit mit einem verantwortlichen für 
veranstaltungstechnik bei veranstaltungen, auf- und abbau leitung und aufsicht im (bühnen)technischen 
Bereich nach dguv-v17 § 15 und MvStätt vo § 38 und 39 zu führen.

nach § 40 abs. 5 MvStätt vo bzw. dem entsprechenden landesrecht 
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05.02. bis 07.02.2024 Berlin
15.07. bis 17.07.2024 Berlin
09.10. bis 11.10.2024 Berlin

11.03. bis 13.03.2024
13.05. bis 15.05.2024
29.07. bis 31.07.2024

23.09. bis 25.09.2024
04.11. bis 06.11.2024

640,- Euro pro Person = 761,60 Euro (inkl. MwSt.)

540,- Euro pro Person = 642,60 Euro (inkl. MwSt.)

Preis Präsenz-Seminar:

Preis Online Seminar: 

SaP - Sachkundige aufsichtsperson in versammlungsstätt en (technik und aufsicht) 

Die Seminarinhalte entsprechen den Vorgaben der DGUV-I 215-322 und beinhalten u. a.:

Rechtsgrundlagen der veranstaltungssicherheit

(arbeitsschutzgesetz, haft ung und Schadenersatz, verkehrssicherungspfl ichten)

alle relevanten Betriebsvorschrift en aus Muster-versammlungsstätt enverordnung und

unfallverhütungsvorschrift en (dguv-v1, dguv-v3, dguv-v17)

Beauft ragung, aufgaben und grenzen der verantwortung der Sachkundigen aufsichtsperson

(delegati on von Betreiberpfl ichten, Zusammenarbeit mit verantwortlichen für veranst.-technik)

grundlagen der gefährdungsbeurteilung, Erarbeiten von Schutzzielen und -maßnahmen

grundlagen des betrieblichen Brandschutzes und der Ersten hilfe

grundlagen der durchführung von unterweisungen

umgang mit szenischen Eff ekten (nebel, off enes feuer, laser und Pyrotechnik)

diskussion von Praxisbeispielen aus dem arbeitsalltag der teilnehmer

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Im anschluss an die Schulung (lernerfolgskontrolle), wird ein Zerti fi kat an die teilnehmer ausgehändigt.

Präsenz-Seminare:

Online-Seminare:

3 SeminartageDauer:

mind. 12, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:
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SEMInaRE I lEItung und aufSIcht In vERSaMMlungSStÄttEn

JÄhRlIchE WIEdERholungSuntERWEISung Zu dEn SEMInaREn

ZIELGRUPPEN

• Betreiber, Veranstalter und Agenturen
• Betreiber, veranstalter und von ihnen beauft ragte Stellvertreter

(veranstaltungsleitung nach MvStätt vo § 38)
• Personen mit aufsichtf ührenden aufgaben in einer veranstaltung

(verantwortliche für veranst.-technik nach MvStätt vo § 40 (5), leitung und aufsicht nach dguv-v17)

ZIELE / INHALTE

Wiederholung der Seminarinhalte, insbesondere zur Relevanz der Bauvorschrift en, Betriebsvorschrift en 
und ordnungswidrigkeiten der vStätt vo/Bauvo.

vERanStaltungSlEItung - ZERtIfIZIERtE untERWIESEnE PERSon (ZuP)
nach § 38 abs. 2 MvStätt vo bzw. dem entsprechenden landesrecht

SaP - SachkundIgE aufSIchtSPERSon In vERSaMMlungSStÄttEn (tEchnIk und aufSIcht)
nach § 40 abs. 5 MvStätt vo bzw. dem entsprechenden landesrecht



17

29.05.2024 Berlin
04.09.2024 Rheinberg
07.11.2024 Höchstadt

01.02.2024
19.04.2024
04.07.2024

02.09.2024
08.11.2024
20.12.2024

239,- Euro pro Person = 284,41 Euro (inkl. MwSt.)

189,- Euro pro Person = 224,91 Euro (inkl. MwSt.)

Preis Präsenz-Seminar:

Preis Online Seminar: 

Jährliche Wiederholungsunterweisung zu den Seminaren
veranstaltungsleitung - Zerti fi zierte unterwiesene Person (ZuP)

SaP - Sachkundige aufsichtsperson in versammlungsstätt en (technik und aufsicht) 

Weitere Themen sind:

unfallverhütungsvorschrift  dguv vorschrift  17 (ehemals Bgv c1)

„veranstaltungs- und Produkti onsstätt en für szenische darstellung”

Einsatz und Verantwortung der Sachkundigen Aufsichtsperson

Einsatz und Verantwortung der Veranstaltungsleitung

Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen für veranstaltungstechnik

Erfahrungsaustausch/fragerunde

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Im anschluss an die Wiederholungsunterweisung wird ein schuleigenes Zerti fi kat an jeden teilnehmer 
ausgehändigt.

Präsenz-Seminare:

Online-Seminare:

1 SeminartagDauer:

mind. 12, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:

04.12.2024 Berlin
11.12.2024 Bad Honnef
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SEMInaRE I lEItung und aufSIcht In vERSaMMlungSStÄttEn

kooRdInatoR fÜR fREMdfIRMEn

ZIELGRUPPEN

• fremdfi rmenkoordinatoren
• auft raggeber
• Betriebsleiter
• Einkäufer
• fachkräft e für arbeitssicherheit
• Baustellenkoordinatoren / Sige-koordinatoren
• facility Manager

ZIELE / INHALTE

Immer häufi ger werden in unternehmen fremdfi rmen eingesetzt. neben den vielen vorteilen beim Einsatz 
externer arbeitskräft e bestehen für den auft raggeber auch Risiken, insbesondere in den Bereichen 
gesundheits- und unfallschutz. oft  arbeiten die eingesetzten firmen in für sie fremden, z. t. gefährlichen 
arbeitsbereichen und sind mit den bestehenden arbeitsabläufen und -bedingungen nur unzureichend 
vertraut.

um die Einhaltung von Sicherheitsstandards und -regelungen gewährleisten zu können, ist es notwendig, 
fremdfi rmen zu koordinieren. die gesetzlichen und fi rmeninternen Standards müssen vertraglich 
festgehalten und externe Mitarbeiter müssen entsprechend der örtlichen gegebenheiten eingewiesen 
werden, um gefährdungen und Risiken am arbeitsplatz rechtzeiti g zu erkennen (§ 8 arbSchg) und 
arbeitsunfälle zu vermeiden. nur durch ein konsequentes fremdfi rmenmanagementkönnen rechtliche und 
wirtschaft liche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit fremdfi rmeneinsätzen vermieden werden.

Rechte, Pfl ichten und Verantwortung als Fremdfi rmenkoordinator, 
gemäß § 8 ArbSchG und § 6 DGUV Vorschrift  1 (alt BGV A1)
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29.02. bis 01.03.2024
22.07. bis 23.07.2024

445,- Euro pro Person = 529,55 Euro (inkl. MwSt.)Preis Online Seminar: 

koordinator für fremdfi rmen

Folgende Themen werden behandelt:

aufgaben, Rechte, Pfl ichten und verantwortung des fremdfi rmenkoordinators

Werkvertrag / Arbeitnehmerüberlassungsvertrag

Rechtliche grundlagen / Regelwerke

defi niti onen / vertragsarten

Schrift liche arbeitsfreigaben in der Praxis

gefährliche arbeiten

gefährdungsbeurteilung

fehler im umgang mit fremdfi rmen

Praxishilfen

Übungen an fallbeispielen

Abschlussdiskussion

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Es wird eine teilnahmebescheinigung ausgestellt. 

Online-Seminare:

2 SeminartageDauer:

mind. 8, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:
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SEMInaRE I lEItung und aufSIcht In vERSaMMlungSStÄttEn

aRBEItSSIchERhEIt fÜR fÜhRungSkRÄftE

ZIELGRUPPEN

• Betreiber, veranstalter, geschäft sführer, Entscheider
• Inhaber von versammlungsstätt en, kommunikati onszentren, hotels
• Betriebskaninen, Event-locati ons aller art
• Städte, gemeinden, kommunen: Bürgermeister, hauptamtsleiter, amtsleiter, Mitarbeiter/innen 

und  Entscheider/innen, die mit der organisati on von veranstaltungen (kulturamt, Stadtmarketi ng, 
gebäude, Immobilien, Bezirksverwaltungsstellen, etc.) und der vermietung von versammlungsstätt en 
(Schulaulen, Mehrzweckhallen, theater, Bürgerhäuser, etc.) betraut sind.  

• führungskräft e aller unternehmensformen (vorgesetze aller Ebenen)
• Betriebs- und Personalratsmitglieder

ZIELE / INHALTE

die teilnehmer werden in die lage versetzt, die ihnen obliegende verantwortung im arbeitsschutz in 
veranstaltungsstätt en zu erkennen, zu begründen und in der prakti schen täti gkeit wahrzunehmen. 

Im Seminar werden die grundlegenden anforderungen aus dem arbeitsschutzgesetz und der 
Betriebssicherheitsverordnung besprochen.



21

22.04.2024
12.08.2024

189,- Euro pro Person = 224,91 Euro (inkl. MwSt.)Preis Online Seminar: 

arbeitssicherheit für führungskräft e

Folgende Themen werden behandelt:

Rechtliche grundlagen

umfang der fach- und führungsverantwortung

garantenverantwortung

Sicherheitsorganisati on im unternehmen

organisati on von aufgaben und kompetenzen

Pfl ichtenübertragung auf gesetzlicher grundlage

Rechtliche konsequenzen: Straf- und handlungsvorschrift en

Zivilrechtliche haft ung

Arbeitsrechtliche Konsequenzen

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Es wird eine teilnahmebescheinigung ausgestellt.

Online-Seminare:

1 SeminartagDauer:

mind. 8, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:
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SEMInaRE I lEItung und aufSIcht In vERSaMMlungSStÄttEn

uMSEtZung dER vERSaMMlungSStÄttEnvERoRdnung fÜR 
fÜhRungSkRÄftE
vERantWoRtung, PflIchtEn und aufgaBEn In EInER 
vERSaMMlungSStÄttE

ZIELGRUPPEN

• Betreiber, Veranstalter
• geschäft sführer, Entscheider, Inhaber von versammlungsstätt en
• kommunikati onszentren, hotels,  Betriebskaninen, Event-locati ons aller art
• Städte, gemeinden, kommunen: Bürgermeister, hauptamtsleiter, amtsleiter, Mitarbeiter/innen 

und  Entscheider/innen, die mit der organisati on von veranstaltungen (kulturamt, Stadtmarketi ng, 
gebäude, Immobilien, Bezirksverwaltungsstellen, etc.) und der vermietung von versammlungsstätt en 
(Schulaulen, Mehrzweckhallen, theater, Bürgerhäuser, etc.) betraut sind.

ZIELE / INHALTE

dem Betreiber einer kleinen oder großen versammlungsstätt e und veranstaltern obliegt die Pfl icht, die 
Sicherheit vollumfänglich herzustellen und zu gewährleisten. doch wie ist die 
versammlungsstätt enverordnung zu verstehen, zu welchen gesetzen und vorschrift en steht sie im kontext. 
Wie sind diese vorgaben umzusetzen, was kann wie delegiert werden? 

der Betrieb von versammlungsstätt en (gebäuden und anlagen) unterliegt einer vielzahl von gesetzen, 
verordnungen, unfallverhütungsvorschrift en und sonsti gen Besti mmungen. die anforderungen des 
gesetzgebers an die sorgfälti ge Wahrnehmung von verantwortung durch unternehmen haben sich in den 
letzten Jahren sogar laufend verschärft . Eine besonders große Rolle spielen dabei die Besucher und deren 
Sicherheit. Bei unfällen mit Personenschaden kann eine persönliche, strafrechtliche haft ung von 
geschäft sführungen oder anderen verantwortlichen drohen. 
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22.02.2024 Berlin
17.05.2024 Berlin
28.10.2024 Berlin

25.03.2024
07.06.2024
02.12.2024

239,- Euro pro Person = 284,41 Euro (inkl. MwSt.)

189,- Euro pro Person = 224,91 Euro (inkl. MwSt.)

Preis Präsenz-Seminar:

Preis Online-Seminar: 

umsetzung der versammlungsstätt enverordnung für führungskräft e 
verantwortung, Pfl ichten und aufgaben in einer versammlungsstätt e

Während des Seminars werden folgende Themen behandelt:

arbSchg, dguv vorschrift  1 (ehemals Bgv a1), dguv vorschrift  17 (ehemals Bgv c 1)

Schutzziele der Musterversammlungsstätt enverordnung bzw. dem entsprechenden landesrecht 

grundlegende Bauvorschrift en (Bestuhlungspläne, abstände, fluchtwege, etc.)

grundlegende Betriebsvorschrift en (Betreiberpfl ichten, Pfl ichten des verantwortlichen)

verantwortliche Personen (veranstaltungsleitung, verantwortliche für veranstaltungstechnik, etc.)

anwesenheitspfl ichten und auswirkungen auf die organisati on von veranstaltungen

Möglichkeiten der delegati on von verantwortung und Pfl ichten

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Es wird eine teilnahmebescheinigung ausgestellt. 

Präsenz-Seminare:

Online-Seminare:

1 SeminartagDauer:

mind. 12, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:
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SEMInaRE II EvEnt-REcht

EvEnt- und vERanStaltungSREcht

ZIELGRUPPEN

• Betreiber, veranstalter, agenturen, dienstleister, freiberufl er und künstler  
• Personen, die als veranstaltungsleiter in versammlungsstätt en eingesetzt werden und  Pfl ichten des 

Betreibers/veranstalters oder der Betreibergesellschaft  übernehmen

ZIELE / INHALTE

die durchführung von veranstaltungen sowie der Betrieb von versammlungsstätt en tangieren diverse 
Rechtsdisziplinen. aufgrund der komplexen Rechtssituati on führt unwissenheit oft  zu illegalen 
veranstaltungen. dies geschieht beispielsweise bereits, wenn ein foyer für einen Empfang genutzt 
wird. Wir helfen Ihnen, neben der Sicherheit auch die Rechtskonformität bei Ihren veranstaltungen zu 
gewährleisten.  

um einen Überblick zu verschaff en, von welchen Rechtsnormen Sie selbst betroff en sind, bieten wir Ihnen 
daher dieses Seminar an. Wir zeigen Ihnen auf, welche Rechte, aber auch welche Pfl ichten Sie innehaben 
und beleuchten das haft ungsrisiko, dem Sie sich aussetzen.  

neben themenschwerpunkten wie der Betreiberpfl icht und den verschiedenen personell zu besetzenden 
funkti onen, die das Bau- und ordnungsrecht voraussetzen, werden wichti ge zivilrechtliche konstellati onen 
erläutert, die in der Eventbranche von Belang sind: Wie gehe ich mit verwertungsgesellschaft en wie z.B. 
der gEMa um?  Worauf ist bei Werkverträgen zu achten?
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gerade in der dynamischen Eventbranche wird zudem der arbeitsschutz „gerne“ vernachlässigt. auch hier 
stellt sich wieder die frage, wer wofür verantwortlich und haft bar ist, z.B. beim Einsatz von fremdfi rmen. 
um diesen und weiteren fragestellungen begegnen zu können, machen wir Sie mit den entsprechenden 
gesetzen, verordnungen und Regelwerken vertraut und zeigen Ihnen verschiedene lösungsansätze. nur 
eine sichere und rechtskonforme Veranstaltung kann eine erfolgreiche Veranstaltung sein! 

25.04.2024
26.09.2024

299,- Euro pro Person = 355,81 Euro (inkl. MwSt.)Preis Online Seminar: 

Event- und Veranstaltungsrecht

Während des Seminars werden folgende Themen behandelt:

vorgaben aus dem Bauordnungsrecht (MvStätt vo)

Betreiberhaft ung

haft ungsrisiken

genehmigungsverfahren

Arbeitsschutz

Vertragswesen

umgang mit verwertungsgesellschaft en und der kSk

Urheberrecht bei Veranstaltungen

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Es wird eine teilnahmebescheinigung ausgestellt.

Online-Seminare:

4 StundenDauer:

mind. 8, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:
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SEMInaRE

ZIELGRUPPEN

• Betreiber, veranstalter (In- und outdoor)
• Event-Planer, Event-Manager, Sport-Manager, Kultur-Manager etc. 
• Mitarbeiter in Ämtern für öff entliche ordnung der gemeinden, Städte und kreise sowie Bürgermeister
• Mitarbeiter in Bauaufsicht und feuerwehr
• Mitarbeiter in kultur, Presse, Sportvereinen, Schulen und gebäudemanagement

ZIELE / INHALTE

In diesem Seminar erfahren Sie die grundlagen der veranstaltungs- und Besuchersicherheit und die 
besonderen anforderungen bei open-air-Events kennen.

Sie lernen die inhaltlichen Anforderungen an Sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen in 
versammlungs- und veranstaltungsstätt en (In- und outdoor) kennen. Sie sammeln Erfahrungen im 
Erkennen von gefährdungspotenzialen bei veranstaltungen und wie Sie diese fachgerecht einschätzen. 
außerdem werden Sie in die grundzüge des crowd-Managements eingeführt. Erfahrene dozenten 
vermitt eln Ihnen die grundzüge eines Sicherheitskonzeptes für veranstaltungen.

III SIchERhEIt, notfall und EvakuIERung

SIchERhEIt BEI gRoSSvERanStaltungEn IM fREIEn - gRundlagEn
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26.02. bis 27.02.2024
13.08. bis 14.08.2024

540,- Euro pro Person = 642,60 Euro (inkl. MwSt.)Preis Online Seminar: 

Sicherheit bei großveranstaltungen im freien - grundlagen

Während des Seminars werden folgende Themen behandelt:

Leitung und Aufsicht in Veranstaltungen

Rechtsgrundlagen (auszüge)

vorgaben und Empfehlungen:

aRgE – arbeitsgemeinschaft  für Besuchersicherheit

MIk – Ministerium des Inneren des landes nRW (Schwerpunkt: Sicherheitskonzept)

Inhalte einer gefährdungs-/Risikoanalyse

gefährdungsanalyse arbeitsschutz / Besucher / großveranstaltung

Bewertung von Risiken /gefahrenpotenti alen einer großveranstaltung

Beispielhaft e grundlagen aus den ländern und Städten

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Es wird eine teilnahmebescheinigung ausgestellt.

Online-Seminare:

2 SeminartageDauer:

mind. 8, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:
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SEMInaRE III SIchERhEIt, notfall und EvakuIERung

SIchERhEItSkonZEPtE ERStEllEn nach § 43 MvStÄttvo

ZIELGRUPPEN

• Betreiber von versammlungsstätt en, Betreiber von gebäuden mit einmaligen veranstaltungen 
(unternehmen)

• veranstalter und dienstleister sowie Behörden: Bürgermeister/in, Bauaufsicht, ordnungsamt, 
kulturamt, Sportamt, feuerwehr, Polizei, gebäudemanagement, fachplaner aus den Bereichen technik, 
Infrastruktur, kunst und kultur

ZIELE / INHALTE

Voraussetzungen:
Berufl iche täti gkeit in einem der oben genannten Bereiche.

Sicherheitskonzepte für veranstaltungen oder veranstaltungsstätt en sind immer vom Betreiber oder dem 
jeweiligen Veranstalter zu erstellen. 

Bei Veranstaltungen müssen die notwendigen Vorkehrungen zur Schadensvermeidung und 
Schadensbegrenzung getroff en werden. kriterien wie anzahl der Besucher, Infrastruktur am 
Veranstaltungsort und erwartetes Besucherverhalten müssen in einem Sicherheitskonzept für 
veranstaltungen berücksichti gt werden.
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18.03. bis 19.03.2024
11.09. bis 12.09.2024

540,- Euro pro Person = 642,60 Euro (inkl. MwSt.)Preis Online Seminar: 

Sicherheitskonzepte erstellen nach § 43 MvStätt vo

Während des Seminars werden folgende Themen behandelt:

Relevante vorschrift en und Empfehlungen zur Erstellung von Sicherheitskonzepten

grundlagen einer Risikobewertung

crowd-Management – vorhersehbare verhaltensmuster von Besuchern

anpassung der vorgaben eines Sicherheitskonzeptes für bauliche anlagen an den öff entlichen Raum

organisati onsstruktur – verantwortung und Pfl ichten

defi niti onen Betreiber/veranstalter/generalunternehmer/arbeitgeber

gesetzliche vorgaben und Regeln

Musterkonzept: gliederung und handhabung

Kriterien zur Erstellung eines Sicherheitskonzepts

Erkennen von gefahren und gefährdungsbeurteilung/Risikobewertung

Ergreifen von kompensati onsmaßnahmen

Unterweisungen zur Veranstaltung

kommunikati on mit Behörden und Beteiligten

Kontrolle und Aufsicht

Szenarien bei verschiedenen Schadensereignissen

notf allmanagement

Einsatz von kommunikati onstechnik, Erstellen von kommunikati onsplänen

gesetzliche grundlagen für Sicherheitskonzepte bei veranstaltungen

Betreiberpfl ichten nach MvStätt vo, Pfl ichten der veranstalter und Betreiber

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Es wird eine teilnahmebescheinigung ausgestellt. 

Online-Seminare:

2 SeminartageDauer:

mind. 8, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:
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SEMInaRE III SIchERhEIt, notfall und EvakuIERung

kRItIS-BEauftRagtER - BEauftRagtER fÜR dEn SchutZ kRItISchER 
InfRaStRuktuREn In untERnEhMEn und vERWaltungEn

ZIELGRUPPEN

• alle funkti onsträger in verwendungen im notf allstab und verwaltungsstäben
(in der funkti on neu betrauten sowie erfahrene und neue Mitglieder von BoS organisati onen)

ZIELE / INHALTE

grundlagen und verti efung der Stabsarbeit in den themen „ausfall der Strom-, Wasserver-/-entsorgung“ 
und der aktuellen gefahrenlage „ausfall der gasversorgung“ sowie der It-telekommunikati on in 
„kRItIS-lagen“ konkret an fallbeispielen und Musterlagen für notf allstäbe von unternehmen und 
verwaltungsstäben (krisenstäbe/katastrophenschutzstäbe) von gebietskörperschaft en.
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kRItIS-Beauftragter - Beauftragter für den Schutz kritischer Infrastrukturen 
in Unternehmen und Verwaltungen 

Tag 2:

Besonderheiten des ausfalls der gasversorgung „die neue gefahr eines gasmangel-Blackout“

Möglichkeiten von kompensationsmaßnahmen und zur Resilienzerhöhung

die „übrigen kRItIS-Szenarios“ – was betrifft uns

Möglichkeiten kompensationsmaßnahmen und zur Resilienzerhöhung

Wiederholung der behandelten kRItIS-Szenarien und vorstellung der weiteren kRItIS-Szenarien und die 
Ausbildungsziele. 
 
Schwerpunktthema: die gasmangel-lage aufgrund von liefer-Embargos und kriegsbedrohungen.

Tag 1:

Einführung in die aktuelle „kRItIS-thematik“ 

hinführung zum neuen kRItIS-dachgesetz und aktuellen Rechtsverordnungen

definition „kritische Infrastrukturen“ nach BBk- und BSI-

definition und Stellungnahme des BSkI e. v.

vorstellung der 12 kRItIS-Sektoren und deren Bedeutung

ausfall der kRItIS-Einrichtungen und deren Bedeutung für die arbeit im notfallstab eines 

unternehmens sowie zur arbeit bzw. zur Zusammenarbeit mit verwaltungsstäben 

(krisen-/katastrophenschutzstab)

Besonderheiten des „ausfalls der Stromversorgung“ 

Wandel der Energieversorgung in Deutschland

gefahrenlagen für eine resiliente Stromversorgung

unwettergefahrenlage

cyber-/It-angriffe

Welche Zielgruppen sind besonders gefährdet?

das kRItIS-Szenario „ausfall der Wasserversorgung“ und 

Möglichkeiten kompensationsmaßnahmen und zur Resilienzerhöhung

das kRItIS-Szenario „ausfall der abwasserentsorgung“ 

Möglichkeiten kompensationsmaßnahmen und zur Resilienzerhöhung

das kRItIS-Szenario „ausfall der It-/telekommunikation“

Möglichkeiten kompensationsmaßnahmen und zur Resilienzerhöhung
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27.03. bis 28.03.2024
03.09. bis 04.09.2024

540,- Euro pro Person = 642,60 Euro (inkl. MwSt.)Preis Online Seminar: 

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT
Im anschluss an die Schulung, wird eine teilnahmebescheinigung an die teilnehmer ausgehändigt.

Online-Seminare:

2 SeminartageDauer:

mind. 6, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:

kRItIS-Beauft ragter - Beauft ragter für den Schutz kriti scher Infrastrukturen 
in Unternehmen und Verwaltungen 

hilfen für eine Bestandsanalyse der kRItIS-Sektoren

Auswirkungen auf die Stabsarbeit

Spezielle Stabsarbeit in solchen Lagen

Mögliche versorgungs- und logisti kmaßnahmen und ihre Bewälti gung

arbeit an zwei ausgewählten Beispiellagen (gruppenarbeit) mit anschließender vorstellung der 

Ergebnisse aus den arbeitsgruppen anhand kleiner lagevorträge zur unterrichtung (lvu) und 

gemeinsame Diskussion der Ergebnisse im Plenum

Kernfrage: wie kann ein Unternehmen mit seinem Notf allstab bzw. ein Verwaltungsstab einer 
Gebietskörperschaft  ihre KRITIS-Resilienz mitt el- bis langfristi g erhöhen?
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SEMInaRE III SIchERhEIt, notfall und EvakuIERung

notfall- und kRISEnManagEMEnt fÜR hochSchulEn 

ZIELGRUPPEN

• grundlagenseminar für hochschulleitungen, - verwaltungen und Wissenschaft ler/innen

ZIELE / INHALTE

hochschulen sehen sich immer häufi ger mit außergewöhnlichen Risiken und krisen konfronti ert, die ein 
schnelles und umsichti ges handeln der betroff enen akteurinnen und akteure erfordern. um im Ernstf all 
situati onsadäquat reagieren zu können, sind Präventi onsmaßnahmen und besondere vorkehrungen 
notwendig.

das Spektrum der gefahrenlagen ist an hochschulen breit gefächert: feueralarm und Brände, hochwasser, 
laborunfälle und Stromausfälle können zu infrastrukturellen Schäden führen, die den lehr-, 
forschungs- oder verwaltungsbetrieb temporär bzw. auf dauer beeinträchti gen. auch 
gesamtgesellschaft liche Bedrohungslagen können hochschulen betreff en: terroranschläge, 
Bombendrohungen oder amokläufe, wie es sie an amerikanischen colleges bereits gegeben hat, sind auch 
an deutschen Hochschulen nicht mehr auszuschließen.

Einer besonderen vorbereitung bedarf überdies der umgang mit Straft aten wie Morden und 
vergewalti gungen, die eine intensive psychosoziale Betreuung der Studierenden erfordern und ein starkes 
Medieninteresse nach sich ziehen.

gRundlagEn dER kRISEnBEWÄltIgung
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26.03.2024
29.08.2024

189,- Euro pro Person = 224,91 Euro (inkl. MwSt.)Preis Online Seminar: 

notf all- und krisenmanagement für hochschulen
grundlagen der krisenbewälti gung

Während des Seminars werden folgende Themen behandelt:

Einführung – notf älle und krisen

Identi fi kati on und Entschärfung von angsträumen auf dem campus und in gebäuden

gesetzliche grundlagen

Krisenmanagement in einer Hochschule

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Es wird eine teilnahmebescheinigung ausgestellt.

Online-Seminare:

1 SeminartagDauer:

mind. 8, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:

das Seminar vermitt elt einen Überblick über mögliche gefährdungslagen und krisensituati onen an 
hochschulen und zeigt auf, welche voraussetzungen für ein funkti onierendes hochschulinternes 
Krisenmanagement gegeben sein sollten.
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SEMInaRE III SIchERhEIt, notfall und EvakuIERung

notfall- und kRISEnManagEMEnt 

ZIELGRUPPEN

• Betriebliche fach- und führungskräft e
• Mitarbeiter des (geplante) krisenstabes
• fachkräft e für arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauft ragte, Brandschutzbeauft ragte
• Betriebs- und Personalräte
• haustechniker, facility Manager
• Sonsti ge Interessierte

ZIELE / INHALTE

die arbeitsstätt enverordnung verpfl ichtet den arbeitgeber anhand des flucht- und Rett ungsplans zu üben, 
wie sich arbeitnehmer im gefahren- oder katastrophenfall in Sicherheit bringen können. auch in den 
dguv-vorschrift en sowie dem arbeitsschutzgesetz gibt es entsprechende vorgaben. viele Mitarbeitende 
wissen in diesen Extremfällen nicht, wie sie sich richti g zu verhalten haben! 

fÜR klEIn- und MIttElStÄndISchE untERnEhMEn
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notf all- und krisenmanagement 
für klein- und mitt elständische unternehmen

Während des Seminars werden folgende Themen behandelt:

Grundlagen
auslöser für notf älle und krisen / aktuelle fälle und was wir daraus ableiten können

Sinn und nutzen der notf allplanung / rechtliche grundlagen

Evakuierung und Räumung / “Was muss berücksichti gt werden?“

Menschliches fehlverhalten in Stresssituati onen

krisenstab - Zusammensetzung, aufgaben, Befugnisse

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Es wird eine teilnahmebescheinigung ausgestellt. 

Beispiele für Notf allszenarien
Anschlag / Bombendrohung

Brand und Explosion

naturkatastrophen

Kurz-Workshop
In absprache mit dem dozenten werden mögliche Beispiele für notf allszenarien besprochen oder ein 
Kurz-Workshop durchgeführt.

04.06.2024
31.10.2024

189,- Euro pro Person = 224,91 Euro (inkl. MwSt.)Preis Online Seminar: 

Online-Seminare:

1 SeminartagDauer:

mind. 8, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:



www.AVB-Akademie.de

37

SEMInaRE

BRandSchutZ- und EvakuIERungShElfER In vERSaMMlungSStÄttEn 
Inkl. PanIkPRÄvEntIon und PRaktISchE fEuERlÖSchÜBung

ZIELGRUPPEN

• Betriebspersonal in versammlungsstätt en veranstaltungsleiter/innen / Sachkundige aufsichtsperson / 
Mitarbeiter die Brandschutzhelfer bzw. Evakuierungshelfer im Betrieb werden

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

1. unfallverhütungsvorschrift , dguv vorschrift  nr. 1 (ehemals Bgv a1),
2. dguv Informati on 205-001 (ehemals BgI 560)
3. arbeitsschutzgesetz, arbSchg § 10
4. Musterversammlungsstätt enverordnung (MvStätt vo) bzw. dem entsprechenden landesrecht

§ 42 unterweisung zu den Betriebsvorschrift en

gemäß der gesetzlichen grundlagen hat der unternehmer – in einem angemessenen verhältnis zur 
Beschäft igtenzahl und den gefahren eines Betriebes – Personen in ausreichender anzahl zu benennen, die 
eine Evakuierung sicherstellen. hierzu ist es geboten, Evakuierungshelfer und/oder Etagenbeauft ragte in 
einem Unternehmen zu etablieren. 

nach Muster-versammlungsstätt enverordnung ist das Betriebspersonal bei Beginn des arbeitsverhältnisses 
und danach mindestens einmal jährlich über die Brandschutzordnung und insbesondere über das verhalten 
bei einem Brand oder bei einer Panik zu unterweisen. 

In diesem lehrgang erhalten die teilnehmer das notwendige Wissen, um eine geordnete Räumung oder 
Evakuierung zielgerichtet organisieren, planen und umsetzen können. 

III SIchERhEIt, notfall und EvakuIERung
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Brandschutz- und Evakuierungshelfer in versammlungsstätt en 
inkl. Panikpräventi on und prakti sche feuerlöschübung

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

nach erfolgreichem abschluss erhält jeder teilnehmer sein Zerti fi kat.

ZIELE / INHALTE

1. Besondere Risiken im Betrieb
2. Aufgabenbeschreibung des Brandschutz- bzw. Evakuierungshelfers 
3. Bedeutung des Brandschutzes / Verbrennungsvorgang und Brandverlauf
4. organisatorischer Brandschutz
5. organisati on/Planung und umsetzung einer Räumung/Evakuierung
6. Panikpräventi on
7. auszüge aus den relevanten unfallverhütungsvorschrift en
8. Übung mit theoreti scher und prakti scher unterweisung

03.06.2024 Berlin

189,- Euro pro Person = 224,91 Euro  (inkl. MwSt.)Preis Präsenz-Seminar: 

Präsenz-Seminare:

4 - 6 StundenDauer:

mind. 8, max. 15 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:
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SEMInaRE

BRandSchutZ In hIStoRISchEn gEBÄudEn 

ZIELGRUPPEN

• architekten, Mitarbeiter von Bau- und ordnungsämtern, Immobilienverwalter und Immobilienmakler, 
dienstleister aus dem veranstaltungsbereich, Messen, kunst & kultur

• Betreiber und Eigentümer von historischen gebäuden, Interessierte Personen

ZIELE / INHALTE

Brandschutzanforderungen an denkmalgeschützte gebäude stehen im Mitt elpunkt dieses Seminars. 
Betrachtet werden einerseits die geltenden gesetzlichen Anforderungen und die Erreichbarkeit der 
gesetzten Schutzziele, anderseits wird aber auch die Vereinbarkeit der baulichen, anlagetechnischen und 
organisatorischen Brandschutzmaßnahmen mit den Vorgaben des Denkmalschutzes betrachtet. 

Im Seminar soll aufgezeigt werden, dass die Standpunkte des Brand- und denkmalschutzes durchaus für 
beide Seiten akzeptabel gelöst werden können. auf grund der komplexität des themas, kann jedoch nur 
ein Überblick gegeben werden.  

III SIchERhEIt, notfall und EvakuIERung

BRand- und dEnkMalSchutZ – kann daS ZuSaMMEn gEhEn?
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Brandschutz in historischen gebäuden
Brand- und denkmalschutz – kann das zusammen gehen?

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Es wird eine teilnahmebescheinigung ausgestellt.

27.05.2024
21.11.2024

189,- Euro pro Person = 224,91 Euro  (inkl. MwSt.)Preis Online-Seminar: 

Online-Seminare:

1 SeminartagDauer:

mind. 8, max. 15 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:

Während des Seminars werden folgende Themen behandelt:

Brandgefahren in historischen gebäuden

Der baurechtliche Bestandsschutz

ansätze zur Bewertung der vorhandener Bausubstanz

festlegung der Schutzziele unter Beachtung der nutzung

festlegung der zielführenden kompensati on von defi ziten

die umsetzung von Schutzzielen unter Berücksichti gung ihres Stellenwertes

die Möglichkeiten einer brandschutztechnischen Ertüchti gung von historischen Bauteilen

fallbeispiele
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SEMInaRE

BEfÄhIgtE PERSon ZuR vISuEllEn PRÜfung 
von SPoRtgERÄtEn und SPoRtStÄttEn

ZIELGRUPPEN

• Mitarbeiter von kommunen, Schulträgern, Sportvereinen 
• Betreiber von Sportstätt en und ihre beauft ragten Personen 
• fitnesstrainer, Übungsleitungen, Sportlehrer/innen
• Sicherheitsbeauft ragte und fachkräft e für arbeitssicherheit 

HINTERGRUND

das Seminar „Befähigte Person für Sportgeräte“ wendet sich an Personen, die mit der visuellen Prüfung von 
Sportstätt en und Sportgeräten betraut werden sollen. der arbeitgeber hat eine Prüfpfl icht nach der dguv 
Informati on 202-044 und muss eine Prüfung auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel vor der ersten 
Inbetriebnahme, in regelmäßigen abständen und nach Änderungen an den geräten, vornehmen. Er kann 
diese aufgabe auf eine befähigte Person übertragen.

die veranstaltung vermitt elt Ihnen die notwendigen kenntnisse, um als befähigte Person zur visuellen 
Prüfung von Sportgeräten eingesetzt werden zu können. Sie sind nach dem Besuch des Seminars in der 
lage, regelmäßig wiederkehrende, dokumenti erte Prüfungen von Sportgeräten und Sportstätt en 
selbstständig durchzuführen. das Seminar schließt mit einer schrift lichen Erfolgskontrolle ab.

Iv SIchERhEIt BEI SPIEl und SPoRt
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Befähigte Person zur visuellen Prüfung 
von Sportgeräten und Sportstätt en

ZIELE / INHALTE

gesetzliche grundlagen (BetrSichv, BgB, arbSchg, dguv-vorschrift en)

grundlagen und allgemeine Rechtsvorschrift en zur Sicherheitstechnik

allgemeine gefährdungen beim umgang mit Sportgeräten

Bau, ausrüstung, Beurteilung und visuelle Prüfung von speziellen Sportgeräten

Allgemeine Sicherheitsüberprüfung der baulichen Anlage

Schrift liche Erfolgskontrolle

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Im anschluss an die Schulung (lernerfolgskontrolle), wird ein Zerti fi kat an die teilnehmer ausgehändigt.

VORAUSSETZUNGEN

Berufl iche täti gkeit in einem der o. a. gebiete und ausreichend Berufserfahrung.

15.03.2024
01.10.2024

249,- Euro pro Person = 296,31 Euro (inkl. MwSt.)Preis Online Seminar: 

Online-Seminare:

1 SeminartagDauer:

mind. 8, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:
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SEMInaRE

vISuEllE RoutInE-InSPEktIonEn fÜR SIchERE SPIElPlÄtZE 
und SPIElgERÄtE

ZIELGRUPPEN

• Betreiber, Veranstalter und Agenturen
• Mitarbeiter aus Städten und kommunen, Schulen und kindergärten
• Hausverwaltungen und Hausmeisterdiensten, die mit der Durchführung von visuellen 

Routi ne-Inspekti onen beauft ragt werden sollen

ZIELE / INHALTE

das Seminar vermitt elt Ihnen das nöti ge fachliche hintergrundwissen zur durchführung visueller
Routi ne-Inspekti onen für sichere Spielplätze und Spielgeräte. Sie erhalten einen Überblick über die 
Rechtsgrundlagen, dIn-normen und technischen Regeln, darunter auch die En 1176 teil 1. 

Iv SIchERhEIt BEI SPIEl und SPoRt
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visuelle Routi ne-Inspekti onen für sichere Spielplätze und Spielgeräte

Themen: 

Rechtsgrundlagen

gesetze, dIn-normen und technische Regeln

allgemeine sicherheitstechnische anforderungen und Prüfverfahren (En 1176 teil 1)

Besondere anforderungen aus der En 1176 teil 7 Spielplatzgeräte

anleitung für Installati on, Inspekti on, Wartung und Betrieb

die visuelle Routi ne-Inspekti on – häufi gkeit, Planung, durchführung

Sicherheitsaspekte

Spielplatzgerätemängel

neue Entwicklungen, z. B. Skate-anlagen

Eingrenzung, Einfriedung, Bepfl anzung, hygienemaßnahmen

verkehrssicherungspfl ichten der Betreiber

haft ungs- und versicherungsaspekte

checkliste Spielplatzinspekti on

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Im anschluss an die Schulung (lernerfolgskontrolle), wird ein Zerti fi kat an die teilnehmer ausgehändigt.

14.03.2024
30.09.2024

249,- Euro pro Person = 296,31 Euro (inkl. MwSt.)Preis Online Seminar: 

Online-Seminare:

1 SeminartagDauer:

mind. 8, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:

Betreiber des Spielplatzes ist dazu verpfl ichtet, eine entsprechend geeignete Person mit dieser aufgabe zu 
betrauen.
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SEMInaRE v konflIkt- und ZEItManagEMEnt In dER 
vERanStaltungSBRanchE

konflIkt- und koMMunIkatIonStRaInIng 

ZIELGRUPPEN

• Betreiber, Veranstalter und Agenturen
• Betreiber, veranstalter und von ihnen beauft ragte Stellvertreter
• SaP – Sachkundige aufsichtspersonen in versammlungsstätt en
• Interessierte kreise

ZIELE / INHALTE

konfl ikte beherrschen den arbeitsalltag. Sie sind nicht stati sch, sondern lassen sich durch entsprechende 
konfl iktt echniken bewälti gen. 

das Seminar zeigt Wege, wie Sie ihr eigenes konfl iktmanagement opti mieren – konfl iktt ypen erkennen und 
konfl iktpotenziale aufdecken – kommunikati ve Botschaft en vorbereiten – körpersprache synchronisieren – 
konfl iktkommunikati on kreati v gestalten – konfl iktangebote durch Schlagferti gkeit entschärfen.

PRoBlEME aktIv lÖSEn fÜR vERanStaltungS- und 
vERSaMMlungSStÄttEn
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16.10.2024 Berlin

22.05.2024

299,- Euro pro Person = 355,81 Euro (inkl. MwSt.)

249,- Euro pro Person = 296,31 Euro (inkl. MwSt.)

Preis Präsenz-Seminar:

Preis Online Seminar: 

konfl ikt- und kommunikati onstraining
Probleme akti v lösen für veranstaltungs- und versammlungsstätt en

Während des Seminars werden folgende Themen behandelt:

Was ist ein konfl ikt

defi niti on von konfl ikten

konfl iktarten / Beispiele / lösungsansätze

Stufen der konfl ikteskalati on

Einsti eg Rollenkonfl ikte

konfl iktsti le

das persönliche Erleben von konfl ikten

konfl iktgespräch als Strategie der konfl iktbewälti gung

konfl iktgespräch vorbereiten

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Es wird eine teilnahmebescheinigung ausgestellt. 

Präsenz-Seminare:

Online-Seminare:

1 SeminartagDauer:

mind. 12, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:
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SEMInaRE v konflIkt- und ZEItManagEMEnt In dER 
vERanStaltungSBRanchE

ZEItManagEMEnt und SElBStManagEMEnt fÜR vERanStaltungS- 
und vERSaMMlungSStÄttEn

ZIELGRUPPEN

• Veranstaltungsleitung
• „ZuP – Zerti fi zierte unterwiesene Person (veranstaltungsleitung)“
• „SaP – Sachkundige aufsichtsperson (technik und aufsicht) in versammlungsstätt en“
• Interessierte kreise
• angesprochen sind auch alle, die ihren arbeitsalltag nicht von E-Mail-flut

und Zeitdiebstahl besti mmen lassen möchten
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termine nach absprache

Bundesweit auf Anfrage

249,- Euro pro Person = 296,31 Euro (inkl. MwSt.)

Ort:

Preis: 

Zeitmanagement und Selbstmanagement
für veranstaltungs- und versammlungsstätt en

ERFOLGSKONTROLLE / ZERTIFIKAT

Im anschluss an die Schulung wird an jeden teilnehmer ein schuleigenes Zerti fi kat ausgehändigt.

Datum:

1 SeminartagDauer:

mind. 8, max. 20 PersonenTeilnehmerzahl:

Sie wünschen ein individuelles Seminar an ihrem Standort?
Bitt e senden sie eine E-Mail an seminare@avb-akademie.de

Informati on:

ZIELE / INHALTE

Sie gehören zu den Menschen, die opti male Zeiteinteilung erreichen wollen und die eigene Zeit und arbeit 
beherrschen möchten, anstatt  sich von ihnen beherrschen zu lassen?

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Ihnen ein konsequentes Zeitmanagement hilft , die zur verfügung
stehende Zeit mit Zielen zu nutzen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Sie lernen Methoden,
techniken und Instrumente des Zeitmanagements kennen, um mehr Zeitsouveränität zu genießen.

damit beherrschen Sie die eigene Zeit und arbeit und sind weniger fremdgesteuert. Sie erfahren die
grundlagen einer eff ekti ven arbeitsorganisati on und wie Sie diese arbeitstechniken zielgerichtet
an Ihrem arbeitsplatz anwenden können.
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ÜBERSIcht RElEvantER 
unfallvERhÜtungSvoRSchRIftEn (uvv)

unfallverhütung bei veranstaltungen, Events, konzerten, tagungen, festi vals etc.: die 
unfallverhütungsvorschrift en (kurz: uvv) regeln das verhältnis zwischen dem unternehmer 
(zumeist arbeitgeber) und versicherten (zumeist sind das die arbeitnehmer, sowie Schülern, Studenten 
etc.). die uvv werden von der deutschen gesetzlichen unfallversicherung (dguv) erlassen.

Seit dem 01.Mai 2014 gibt es neue Bezeichnungen bei den Unfallverhütungsvorschrift en:
• dguv vorschrift en,
• dguv Regeln,
• dguv Informati onen,
• dguv grundsätze.

die Übersicht der gülti gen Bezeichnungen und der früheren Bezeichnungen fi nden Sie hier:
htt ps://publikati onen.dguv.de/dguv/dguv_Regelwerk/dguv_Regelwerk.xls

Weiterhin gibt es technische Regelwerke, die von den unfallversicherungsträgern, öff entlich-rechtlichen 
ausschüssen oder Privaten erarbeitet werden:
• aSR = technische Regeln für arbeitsstätt en,
• RaB = Regeln zum arbeitsschutz auf Baustellen,
• tRBS = technische Regeln für Betriebssicherheit.

Was passieren kann, wenn der Unternehmer sich nicht an die UVV hält:
• Es handelt sich mindestens um eine ordnungswidrigkeit („handeln durch unterlassen“. 

das gilt auch bei den arbeitsschutzgesetzen: hier ist schon das nichtstun oft mals ordnungswidrig!). 
Im Schadensfall ist es umso schlimmer.

• kommt es zu einem unfall, wird dem unternehmer fahrlässiges handeln unterstellt, sofern er nicht 
beweisen kann, dass er sich zwar nicht an die uvv gehalten, aber andere gleichwerti ge Maßnahmen 
getroff en hatt e.

• Er kann unter umständen seinen versicherungsschutz verlieren.
• der versicherungsträger kann Regressansprüche stellen.

Die Einhaltung der UVV ist auch ratsam außerhalb des Arbeitsrechts. Kommt es zu einem Unfall mit
Personenschaden, prüft  ein gericht z.B., ob die vom verantwortlichen getroff enen oder unterlassenen
Maßnahmen erforderlich und zumutbar waren. hier helfen dem Richter die uvv, d.h. diese konkreti sieren
die verkehrssicherungspfl ichten.
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Allgemeine Unfallverhütung auf Veranstaltungen
• dguv vorschrift 1 (ehemals: Bgv a1): 

grundsätze der Prävention
• dguv Regel 100-101 (ehemals: BgR a1): 

grundsätze der Prävention

Speziell: Arbeitsplatz
• aSR a2.2: Maßnahmen gegen Brände 

(früher: BgR 133: ausrüstung von arbeitsstät-
ten mit feuerlöschern)

• aSR a2.3: fluchtwege und notausgänge, 
flucht- und Rettungswegeplan

• dguv Information 206-001 (ehemals:  
BgI 609): Stress am arbeitsplatz

• dguv Information 215-410 (ehemals: 
BgI 650): Bildschirm- und Büroarbeitsplätze

• dguv Information 212-139 (ehemals: 
BgI/guv-I 5032): notrufmöglichkeit für allein 
arbeitende Personen

• dguv Information 215-520 (ehemals: 
BgI 7004): klima im Büro

Beleuchtung
• aSR a3.4: Beleuchtung (ersetzt die frühere 

BgR 131)
• aSR a3.4/3: Sicherheitsbeleuchtung, optische 

Sicherheitsleitsysteme

Besonderes zum Arbeitsschutz
• aSR a1.3: Sicherheits- und gesundheitsschutz-

kennzeichnung (früher Bgv a8)
• dguv Information 211-001 (ehemals: 

BgI 508): Übertragung von  
unternehmerpflichten

• dguv Information 212-515 (ehemals: 
BgI 515): Persönliche Schutzausrüstungen

• dguv Regel 112-198 (ehemals: BgR 198): 
Benutzung von persönlichen Schutzausrüstun-
gen gegen Absturz

• dguv Regel 112-199 (ehemals: BgR 199): 
Benutzung von persönlichen Schutzausrüstun-
gen zum Retten aus höhen und tiefen

• dguv Regel 101-011 (ehemals: BgR 179): 
Einsatz von Schutznetzen

• dguv Information 211-005 (ehemals: 
BgI 527): unterweisung

• dguv Information 211-006 (ehemals: 
BgI 528: Sicherheit und gesundheitsschutz 
durch Koordinieren

• dguv Information 205-001 (ehemals: 
BgI 560): arbeitssicherheit durch vorbeugen-
den Brandschutz

• dguv Information 211-007 (ehemals: 
BgI 568): der erste tag – leitfaden für  
unternehmer als organisationshilfe zur 
unterweisung von neulingen

• dguv Information 211-010 (ehemals: 
BgI 578): Sicherheit durch Betriebsanweisun-
gen

• dguv Information 211-021 (ehemals: 
guv-I 8503): der Sicherheitsbeauftragte

• dguv Information 212-016 (ehemals: 
BgI 8591): Warnkleidung

• dguv Information 211-029 (ehemals: 
guv-I 8631): organisation des arbeitsschutzes

Elektrische Betriebsmittel
• dguv vorschrift 3 (früher: “Bgv a3”): 

Elektrische anlagen und Betriebsmittel
• dguv Information 203-071 (ehemals: 

BgI 5190): Wiederkehrende Prüfungen 
ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel

• tRBS 1201: Prüfungen von arbeitsmitteln und 
überwachungsbedürftigen anlagen

• tRBS 1203: Befähigte Personen

Erste Hilfe
• dguv Information 204-006 (ehemals: 

BgI/guv-I 503): anleitung zur Ersten hilfe
• dguv Information 204-022 (ehemals: 

BgI/guv-I 509): Erste hilfe im Betrieb
• dguv Information 204-001 (ehemals: 

BgI 510-1): aushang: Erste hilfe (Papier-Plakat)
• dguv Information 204-020 (ehemals: 

BgI 511-1): dokumentation der Erste-hil-
fe-leistungen (verbandbuch)

• aSR a4.3: Erste-hilfe-Räume, Mittel und  
Einrichtungen zur Ersten Hilfe
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Gaststätte
• dguv Regel 110-001 (ehemals: BgR 110): 

arbeiten in gaststätten
• dguv Regel 110-007 (ehemals: 

BgR/guv-R 228): Einrichtung und Betrieb von 
getränkeschankanlagen

Gehörschutz / Lärmschutz
• dguv Regel 112-194 (ehemals: BgR 194): 

Benutzung von gehörschutz
• dguv Information 212-823 (ehemals: 

BgI 823): Ärztliche Beratung zum gehörschutz
• dguv Information 212-024 (ehemals: 

BgI 5024): gehörschutz-Informationen
• dguv Information 212-621 (ehemals: 

BgI/guv-I 8621): gehörschutz

Pyrotechnik
• dguv Regel 113-008 (ehemals: BgR 211): 

Pyrotechnik
• dguv Information 215-312 (ehemals: 

BgI 812): Pyrotechnik in veranstaltungs- und 
Produktionsstätten für szenische darstellungen

Unfallverhütung auf Veranstaltungen: Spezifische
Vorschriften
• dguv vorschrift 17 (ehemals: Bgv c1): 

veranstaltungs- und Produktionsstätten für  
szenische Darstellung

• dguv vorschrift 19 (ehemals: Bgv c2): 
Schausteller und Zirkusunternehmen

• dguv vorschrift 23 (ehemals: Bgv c7): 
Wach- und Sicherungsdienste mit Durch-
führungsanweisungen

• dguv vorschrift 42 (ehemals: Bgv c25): 
Zelte und tragluftbauten mit durchführung-
sanweisungen

• dguv Information 215-310 (ehemals: 
BgI 810): Sicherheit bei Produktionen und  
Veranstaltungen

• dguv Information 215-313 (ehemals: 
BgI 810-3): lasten über Personen

• dguv Information 215-315 (ehemals:  
BgI 810-5): Besondere szenische Effekte und 
vorgänge

• dguv Information 215-316 (ehemals: 
BgI 810-6): Brandschutz im dekorationsbau

Sonstiges
• dguv vorschrift 79 (ehemals: Bgv d34): 

verwendung von flüssiggas
• dguv vorschrift 68 (ehemals: Bgv d27): 

flurförderzeuge (= gabelstapler)
• dguv Information 208-017 (ehemals:  

BgI/guv-I 694): handlungsanleitung für den 
umgang mit leitern und tritten

• dguv Regel 108-001 (ehemals: BgR 141): 
Regeln für Sicherheit und gesundheitsschutz 
beim umgang mit Zahlungsmitteln in  
Verkaufsstellen

• dguv Information 208-005 (ehemals: 
BgI/guv-I 561): treppen

• dguv Information 211-012 (ehemals: 
BgI 624): Jugendliche

• dguv Information 214-003 (ehemals: 
BgI 649): ladungssicherung auf fahrzeugen

• dguv Information 215-820 (ehemals: 
BgI 5021): Zeitarbeit nutzen

• aSR v3a.2: Barrierefreie gestaltung von  
arbeitsstätten

• aSR a1.7: türen und tore
• aSR a1.8: verkehrswege
• aSR a3.5: Raumtemperatur

autor: Ra Waetke

für Informationen und Beratungen sowie rund um die veranstaltungs- und Besuchersicherheit,
arbeitsschutz und unfallverhütung, insbesondere für gefährdungsanalysen stehen wir gerne zur  
Verfügung.
Bitte senden Sie uns eine E-Mail. gerne rufen wir Sie an oder senden Ihnen weitere Informationen zu.
E-Mail: seminare@avb-akademie.de
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ARBEITSSICHERHEIT | VERANSTALTUNGSSICHERHEIT | BESUCHERSICHERHEIT
BRANDSCHUTZ | EVAKUIERUNG | ERSTE HILFE

ÜBER unS
Leistungen

Kontakt und Ansprechpartner
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Seminare und Unterweisungen

Qualitätskontrolle, Stellungnahmen und analysen

Veranstaltungsleitung, Aufsicht und Kontrolle

Inspekti on, Event- und Baustellen-koordinati on

Abnahme und Kontrollen, Begehungen

Sicherheitstechnischer Dienst

(arbSchg, aSig, dguv vorschrift  2)

lEIStungSPoRtfolIo:

Beratung / Erstellung / Validierung

• notf all- und krisenmanagement

• Brandschutz, Evakuierung, Erste Hilfe

• Sicherheitskonzepte und 

gefährdungsanalysen

• arbeits- /gesundheitsschutz & 

Unfallverhütung

unsere firma verfügt zur Zeit über ca. 20 erfahrene fachdozenten, die gezielt in den einzelnen Bereichen 
eingesetzt werden. aufgrund des ausbaues des Seminarangebotes wird der dozentenpool ständig 
erweitert.

lEIStungSPoRtfolIo:

fachplaner für veranstaltungs- und Besuchersicherheit (th köln)

Sachverständiger für die Sicherheit in veranstaltungsstätt en

Selbstständig seit 1992

IhR doZEnt:
Olaf Jastrob

gerne stehen Ihnen olaf Jastrob und sein team als Referenten, dozenten und 
Moderatoren zur Verfügung.

Berufsgenossenschaft 

Unfallkasse

Versicherungen

tÜv-fachtagungen

gaSt-doZEnt (BEISPIElE):

Berufsschulen

universitäten

Städte

gemeinden

Landkreise

Ihk

WEKA

Berlin Event network e. v. (BEn)

u. v. m.

leistungen, Qualifi kati onen & Referenzen

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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A.V.B.-Akademie     www.AVB-Akademie.de

technische unternehmensberatung Jastrob  www.Jastrob.de

Beratungs- und Planungsgesellschaft  Jastrob  www.BPg-Jastrob.de

WEBSEItEn:            BESuchEn SIE unS auf:

SoZIalE nEtZWERkE:                  SIE fIndEn unS untER:

Youtube      Besuchersicherheit

facebook      fachplaner für veranstaltungs- und 

       Besuchersicherheit

       olaf Jastrob

       gruppe: veranstaltungs- und Besuchersicherheit

Xing       olaf Jastrob

linkedIn      olaf Jastrob

Yasni       olaf Jastrob

twitt er       olaf Jastrob

Instagram      olafj astrob

.......................................................................................................................................................................... 
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kontaktE und anSPREchPaRtnER

IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN

Blumenstraße 31
52511 geilenkirchen

www.AVB-Akademie.deInternet:

Anschrift :

seminare@avb-akademie.deE-Mail:

02451 - 913207-0Fon:

02451 - 913207-2Fax:

Büro Geilenkirchen

A.V.B.-Akademie GmbH & Co. KG

celine Runge

E-Mail: seminare@avb-akademie.de
Fon:  02271 - 83763-0
Mobil:  0174 - 3691716
Fax:  02271 - 83763-2

Sandra Weidmann

E-Mail: sw@avb-akademie.de
Fon: 02271 - 83763-0
Fax:  02271 - 83763-2

Bei fragen und anregungen zu unserem 
Seminarprogramm kö nnen Sie sich gerne an mich 
wenden. Ich freue mich auf Ihren anruf. 

Bei fragen und anregungen zu Inhouse-Seminaren 
und Beratungen kö nnen Sie sich gerne an mich 
wenden. Ich freue mich auf Ihren anruf.

Off ene Seminare - Online-Anmeldungen Inhouse-Anfragen - Beratungen
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faXantWoRt
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allgEMEInE gESchÄftSBEdIngungEn

allgEMEInE gESchÄftSBEdIngungEn dER a.v.B.-akadEMIE gMBh & co. kg

1. Geltungsbereich 
1.1. diese agB gelten für die von der a.v.B.-akademie 

gmbh & co. kg – im folgenden akademie 
genannt – angebotenen und durchgeführten 
off enen Seminare/online-Seminare, Workshops, 
trainings, Inhouse-Schulungen sowie Brandschutz-
konzepte, gefährdungsanalysen und 
fachplanungen aller art oder Beratungen. 
Änderungen gelten nur insoweit, als diese schrift -
lich vereinbart sind. Vertragspartner der Akademie 
werden im folgenden als teilnehmer= tn oder 
auft raggeber =ag bezeichnet.

1.2. Alle Leistungen werden ausschließlich auf der 
grundlage dieser agB durchgeführt. die 
Bedingungen des BgB hinsichtlich sich widerspre-
chender agB kommen nicht zur 
Anwendung. Abweichende Vereinbarungen 
bedürfen der ausdrücklichen schrift lichen 
Bestäti gung durch die akademie.

2. Organisati on der Seminare/Online-Seminare, Work-
shops und Trainings 
2.1. die anmeldung erfolgt schrift lich (per Post, fax, 

E-Mail oder Internet) an die akademie und ist 
verbindlich. Die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge des Eingangs berücksichti gt, da die 
teilnehmerzahl begrenzt ist und sollen zwei Wo-
chen vor Beginn der Veranstaltung vorliegen. Mit 
der anmeldung erkennt der tn die 
teilnahmebedingungen an. 

2.2. die tn erhalten Schulungsunterlagen 
(Präsenz-Seminare) sowie eine 
teilnahmebescheinigung bzw. ein hauseigenes 
Zerti fi kat, sofern die veranstaltung mit einer 
bestandenen Prüfung endet. 

2.3. Änderungen von terminen, Inhalten und verans-
taltungsorten sind aus organisatorischen gründen 
möglich. 

2.4. nach Eingang der anmeldung erhält der tn eine 
anmeldebestäti gung sowie eine anreiseinforma-
ti on. die anmeldung ist verbindlich. Bei nichter-
scheinen des tns erfolgt keine Rückerstatt ung bzw. 
wenn die teilnahmegebühr noch nicht bezahlt 
wurde, wird die Bezahlung trotzdem fällig.

2.5. 2.5. gebühren, Zahlung 
Zusammen mit der anmeldebestäti gung erhalten 
Sie die Rechnung über die kursgebühren. diese ist 

ohne abzug fällig. Wir bitt en um verständnis, dass 
eine teilnahme an veranstaltungen nur bei nach-
weis der gebührenzahlung möglich ist. 

2.6. Absage von Veranstaltungen 
die akademie hat das Recht, bei vorliegen 
wichti ger gründe –wie z. B. nicht ausreichende 
Beteiligung oder Krankheit des Dozenten-, Veran-
staltungen abzusagen. Sie ist dann verpfl ichtet, 
bereits bezahlte Entgelte zu erstatt en, soweit vom 
kunden nicht ein Ersatztermin akzepti ert werden 
kann. Weitergehende ansprüche hat der tn nicht. 
Änderungen des ablaufs und des Programms be-
halten wir uns vor. 

3. Zahlungsmodalitäten
3.1. die akademie stellt dem ag die vereinbarte 

vergütung entsprechend nummer 2 dieser agB 
und den vereinbarten Zahlungsmodalitäten in 
Rechnung.

3.2. der Rechnungsbetrag ist sofort nach Rech-
nungsstellung, spätestens jedoch bis zum ange-
gebenen termin zur Zahlung fällig. Bei späterer 
Zahlung werden für den off enen Rechnungsbetrag 
die jeweils gülti gen verzugszinsen für verbrauch-
ergeschäft e gern. BgB § 13 bzw. handelsgeschäft e 
gem. hgB § 343 (1) für den Zeitraum zwischen 
fälligkeit der Zahlung und geldeingang in Rechnung 
gestellt.

3.3. die Bezahlung der teilnahmegebühr erfolgt per 
Überweisung nach Erhalt der Rechnung. falls die 
anmeldung kurzfristi g erfolgt, muss eine bestäti gte 
kopie des Überweisungsträgers am Seminartag 
vorgelegt werden.

3.4. die akademie kann dem ag verpfl egungsmehrauf-
wendungen, fahrtkosten, Übernachtungskosten 
und sonsti ge Reisekosten nach vorheriger verein-
barung in Rechnung stellen (nur bei Präsenz-
Seminaren). 

3.5. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils 
geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer, soweit die 
kurse nicht von der uSt ausgenommen sind. 

3.6. Beanstandungen von Rechnungen oder leistungen 
sind innerhalb einer ausschlussfrist von 14 tagen 
nach Erhalt der Rechnung schrift lich begründet 
mitzuteilen.
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3.7. Rücktritt  durch den kunden
Ein Rücktritt  vom kurs muss schrift lich, auch per 
Email mit Rückbestäti gung oder fax erfolgen. Bei 
einem Rücktritt , der später als 7 Werktage vor 
kursbeginn erfolgt, bei fernbleiben oder abbruch 
der teilnahme ist die gesamte gebühr zu bezahlen. 
Bei ein- bis mehrtägigen veranstaltungen ist ein 
Rücktritt  bis 21 tage vor Seminarbeginn kostenfrei 
möglich. Bei einem Rücktritt  bis 14 tage vor ver-
anstaltungsbeginn sind 50 %, bis 7 tage 75 % der 
bereits gezahlten gesamtkosten fällig. der kunde 
ist berechti gt, durch schrift liche Informati on an die 
Akademie ohne weitere Kosten eine Ersatzperson 
mit namen und anschrift  zu entsenden.

3.8. Bei online-Seminaren ist der teilnehmer für das 
rechtzeiti ge Einloggen selbst verantwortlich. Eine 
Rückerstatt ung der online-Seminar-gebühren bei 
nichtt eilnahme ist ausgeschlossen.

4. Erbringung der Leistung
4.1. gegenstand der vereinbarung ist die vereinbarte 

Leistung und nicht ein Erfolg. Die Akademie er-
bringt die Leistung nach den jeweiligen 
anerkannten Regeln der Wissenschaft , technik 
und gesetzgebung. unsere Referenten tragen in 
mündlicher und schrift licher form ihr fachwissen 
und zum teil auch ihre persönliche Meinung vor. 
trotz sorgfälti ger Planung und vorbereitung kann 
die akademie keine haft ung für die umsetzung der 
Inhalte oder den daraus resulti erenden konsequen-
zen übernehmen.

4.2. Der Umfang der Leistung wird bei der 
auft ragserteilung zwischen ag/tn und akademie 
schrift lich festgelegt. Änderungen sind vor aus-
führung zu vereinbaren und zu bestäti gen. der ag/
tn hat das Recht, vom vertrag zurückzutreten, falls 
ihm ein festhalten am vertrag im hinblick auf die 
Änderung nicht zuzumuten ist.

4.3. nebenabreden und sonsti ge Erklärungen der Mitar-
beiter der akademie oder von ihm beauft ragten 
dritt en sind nur dann bindend, wenn sie ausdrück-
lich schrift lich bestäti gt werden. dies gilt auch für 
abänderungen dieser klausel.

4.4. die von der akademie beauft ragten dozenten und 
Projektmitarbeiter handeln während der 
Erbringung der leistung ausschließlich im auft rag 
und im namen der akademie. Zusatz-, folge- und 
neuauft räge mit eingesetzten dozenten und 
Projektmitarbeitern sind ausschließlich über die 
Akademie abzuschließen. Die Dozenten und Pro-

jektmitarbeiter dürfen nicht unmitt elbar beauft ragt 
werden.

4.5. Referentenwechsel
die akademie behält sich den Wechsel angekün-
digter Referenten aus organisatorischen gründen 
vor. der tn ist bei Referentenwechsel weder zum 
Rücktritt  noch zur Minderung der teilnahmegebühr 
berechti gt. Änderungen und Ergänzungen des 
Seminarablaufs bleiben vorbehalten. 

5. Gewährleistung, Haft ung, Mängelrüge (nur schrift lich 
innerhalb der ausschlussfrist von 14 tagen)
5.1. die für gewährleistung für die leistungen der 

akademie umfasst nur die in diesen agB beschrie-
benen oder anderweiti g schrift lich vereinbarten 
Leistungen.

5.2. die gewährleistungspfl icht ist beschränkt auf die 
nachbesserung eines fehlers oder Mangels 
innerhalb einer angemessenen frist, wozu auch das 
fehlen einer zugesicherten Eigenschaft  zählt. 
Erfolgt die nachbesserung nicht, nicht rechtzeiti g 
oder nicht auft ragsgerecht, ist der ag/tn zur 
Minderung berechti gt.

5.3. Beruht der fehler oder Mangel, der kein fehlen 
einer zugesicherten Eigenschaft  darstellt, auf einem 
von der Akademie zu vertretenden Umstand, so 
haft et sie für einen dem ag/tn hieraus entstehen-
den Schaden nur bei grober fahrlässigkeit und nur 
im Rahmen der gesetzlichen Besti mmungen und je 
auft rag nur bis zu einem Betrag von EuR 500.000 
für Personen- und Sachschäden sowie EuR 125.000 
für vermögensschäden. gleiches gilt für 
Aufwendungsersatzansprüche gem. §633 Abs.2 
Satz 2 i.v.m. §476a BgB. Eine haft ung für 
folgeschäden, wie z.B. entgangenen gewinn, aus-
gebliebene Einsparungen und sonsti ge mitt elbare 
Schäden sind ausgeschlossen. 

5.4. die haft ungsbeschränkungen der nummern 5.2 
und 5.3 gelten auch im Hinblick auf die persönliche 
haft ung der Mitarbeiter der akademie sowie der 
von ihm beauft ragten dritt en.

6. Mitwirkungspfl ichten des AGs/TNs
6.1. Bei der Erbringung der vereinbarten Leistungen 

unterstützt der ag/tn die akademie in 
erforderlichem umfang. Insbesondere übergibt er 
kostenlos und rechtzeiti g die erforderlichen Infor-
mati onen und unterlagen und stellt ihm - sofern 
vereinbart - die erforderlichen Räumlichkeiten und 
technischen Umgebungen zur Verfügung 
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(bei Präsenz-Seminaren).

6.2. die Mitwirkungspflichten des ags/tns stellen 
hauptleistungspflichten dar.

6.3. Bei der teilnahme an einem online-Seminar ist der 
teilnehmer für seinen teil der hard- bzw. Software 
eigenverantwortlich. Unterlagen und  
Informationen werden je nach online-Seminar 
individuell zur Verfügung gestellt.

7. Haftung, Urheberrecht
dem tn überlassene lernmittel wie z. B. kopien, Bro-
schüren oder ordner, gehen in das Eigentum des tns 
über. für die vollständigkeit oder inhaltliche Richtigkeit 
der unterlagen übernehmen wir keine gewähr. Mit der 
Empfangnahme der lernmittel verpflichten sich die tn, 
diese unterlagen dritten nicht zugänglich zu machen. 
Soweit keine urheberrechte dritter bestehen, ist die an-
fertigung von kopien ausschließlich für die verwendung 
im eigenen unternehmen zulässig. Bei nachgewiesenen 
verstößen bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

8. Datenschutz
Im Rahmen der teilnehmerverwaltung werden personen-

bezogene daten des tns sowie des ags Edv- technisch 
erfasst, gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe 
an dritte findet nicht statt. die akademie verpflichtet 
sich zur verschwiegenheit über alle ihr im Rahmen eines 
auftrags zur kenntnis gelangten Informationen.

9. Sonstiges
Diese Bedingungen bleiben auch bei rechtlicher Un-
wirksamkeit einzelner Bedingungen in ihren übrigen 
teilen verbindlich. auf das vertragsverhältnis und 
seine durchführung findet ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Allge-
meinen geschäftsbedingungen unserer vertragspartner 
sind abbedungen. Erfüllungsort und gerichtsstand für 
alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verbindlichkeiten 
und Rechtsstreitigkeiten ist geilenkirchen. die akademie 
haftet nicht für Beschädigung, verlust oder diebstahl von 
an den Schulungsort mitgebrachter gegenstände der tn. 

Bemerkung: gerne können Sie unsere 
geschäftsbedingungen auch im Internet nachlesen unter 
www.AVB-Akademie.de. 

Stand: 23.07.2020
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